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Einmietung Innenhof des Thon-Dittmer-Palais Regensburg 

(ab 01.01.23) 

kurze Übersicht: 

 überdachte Open-Air-Bühne mit ca. 84 m2 

 Bühnenlänge: 17 m, Breite: 12 m, Höhe: 6 m 

 Maximale Zuschauerzahl: 482 (sitzend oder stehend) 

 ElectroVoice PA 

 Lightplot gemäß Anlage 

 Das Einbringen weiterer technischer Ausstattung durch den 

Veranstalter oder einen externen Dienstleister ist nach Absprache 

möglich. 

 Stromanschlüsse im hinteren Bereich der Bühne vorhanden (1x32A 

CEE und 1x16A CEE) 

 Toilettenanlage vorhanden (wird unter der Woche am Abend 

gereinigt, am Wochenende muss die Reinigung separat, durch die 

Mieterin/den Mieter, beauftragt werden) 

 Möglichkeit für Wasser Zu- und Ablauf (muss separat beantragt werden) 

 Backstage vorhanden, Nutzung ggf. möglich 
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Bei Einmietungen in den Innenhof des Thon-Dittmer-Palais sind ein paar 

wichtige Vorgaben für Ihre Veranstaltung zu beachten: 

 

 
1. Sicherheitskonzept: 

Für die Veranstaltung ist ein Sicherheitskonzept zu erstellen. Dieses 

muss Angaben zur maximalen Besucherzahl, Publikumsart, 

Fluchtwegen, Sicherheitsdienst, szenischen Gefährdungen oder 

feuergefährlichen Handlungen (Pyrotechnik, Dekorationen, 

Aufbauten), Catering usw. enthalten. 

 
2. Bestuhlungsplan: 

Bedingt durch Punkt 1 ist auch zwingend ein Bestuhlungsplan unter 

Einhaltung der vorgegebenen Flucht- und Rettungswege (siehe 

Anhang 1) zu erstellen. Neben der geplanten Bestuhlung sind die 

Rettungs- und Fluchtwegbreiten sowie die geplanten 

Bewirtungseinrichtungen und evtl. Pavillons maßstäblich 

einzuzeichnen. Für die Genehmigung der Veranstaltung durch das 

Bauordnungsamt können Kosten von bis zu 250 € anfallen. 

 
3. Genehmigungen: 

Veranstaltungen, die der behördlichen Anzeige- und 

Genehmigungspflicht unterliegen, müssen bei den zuständigen 

Stellen rechtzeitig angemeldet werden. Evtl. nötige 

Gaststättenerlaubnisse müssen ebenso beantragt werden. 

 
4. Zusätzliche Hinweise: 

 Musikdarbietungen sind nur bis maximal 22:00 Uhr gestattet. 

 Für die Abfallentsorgung ist der Veranstalter in eigener Regie verantwortlich. 

 Politische Kundgebungen sind nicht erlaubt. 

 Mit Vertragsunterschrift ist verpflichtend die Anzeige der 

Veranstaltung beim Ordnungsamt der Stadt Regensburg 

einzureichen. 
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